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7. Zeitaufwand       Jan 2025 
 
7.1 Stundensatz         
 
 
 
Nach Zeitaufwand vergütet werden Leistungen gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 7 SV-VO 2009 ( Kapitel 
7.2). Eine Abrechnung nach Zeitaufwand kann erfolgen, wenn weder die anrechenbaren Kosten, 
noch der Aufwand abschätzbar sind.  
 
Zum Zeitaufwand heißt es unter § 24 Abs. 1 SV-VO 2009: 

Bei der Berechnung des Honorars nach dem Zeitaufwand ist die Zeit anzusetzen, die unter 
regelmäßigen Verhältnissen benötigt wird.  

 
Der Stundensatz richtet sich nach § 24 Abs. 9 SV-VO 2009: 

Leistungen nach dem Zeitaufwand werden mit dem jeweils bekannt gemachten Stundensatz 
gemäß TarifsteIle 2.1.4 des Allgemeinen Gebührentarifs der Allgemeinen Verwaltungsge-
bührenordnung vergütet. In dem Stundensatz ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. 

 
 
Für das Jahr 2025 beträgt der Stundensatz 98,00 € (netto). 
 
 

 
 

 

 
 


